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Weisungen fiir die Anwendung
der automatischen Datenverarbeitung
in der Parzellarvermessung

Das Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement, in
Ausfiihrung von Artikel 4, Absatz 2, der Verordnung
iiber die Grundbuchvermessung vom 12. Mai 1971,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

Diese Weisungen ergénzen die eidgendssische «Instruk-
tion fiir die Vermarkung und Parzellarvermessung» vom
10. Juni 1919 und die «Anleitung fiir die Anwendung
der Polarkoordinatenmethode mit optischer Distanzmes-
sung bei Grundbuchvermessungen» vom 18. Oktober
1927.

Die Eidgendssische Vermessungsdirektion kann auf An-
trag der kantonalen Vermessungsbehorde Ausnahmen
bewilligen.

2. Anforderungen an die Datenverarbeitungssysteme

Die kantonale Vermessungsaufsicht hat die zur Verwen-
dung kommenden Einzelprogramme und Programm-
systeme dahingehend zu priifen, dass nur solche Unter-
lagen automatisch in die Endergebnisse eingehen kon-
nen, die den Vorschriften und Genauigkeitsanforderun-
gen geniigen. Sie bestimmt im Rahmen der eidgendssi-
schen Vorschriften die Darstellungsweise der Endergeb-
nisse und der vorgeschriebenen Kontrollen.

3. Vorarbeiten

3.1  Gebietsabgrenzungen, Verzeichnisse

und Register

Das Vermessungsgebiet, die Abgrenzung der Genauig-
keitsstufen und der Planmassstibe sowie die Ausferti-
gungsart der abzuliefernden Protokolle, Verzeichnisse
und Register sind im Werkvertrag festzulegen.

3.2 Planeinteilung und Vermessungsskizzen

Als Grundlage der vermessungstechnischen Arbeiten
dienen die liickenlos nachgefiihrten Vermessungsskizzen.
Sie sind auf Grund der Vermarkungskrokis und vor-
zugsweise im Blattschnitt der zukiinftigen Originalpldne
bereitzustellen.

3.3  Geoditische Grundlagen

und Anschlussiibernahme

Die kantonale Vermessungsaufsicht hat dem ausfiihren-
den Ingenieur-Geometer ein verbindliches Koordinaten-
verzeichnis der vorgegebenen Triangulationspunkte und
der unverdndert zu iibernehmenden Fix- und Grenz-
punkte anstossender Vermessungswerke auszuh#ndigen.
Diese Koordinaten sind auf den Zentralpunkt Bern mit
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den Werten Y = 600 000.00 und X = 200 000.00 zu
beziehen.

3.4  Numerierungs- und Verschliisselungsanweisungen

Die Kantone konnen im Rahmen der vorliegenden Wei-
sungen erginzende Numerierungs- und Verschliisse-
lungsanweisungen erlassen.

4. Punktnumerierung

4.1  Arbeitsunterlagen

Arbeitsunterlagen fiir die Punktnumerierung sind:
— die Numerierungs- und Verschliisselungsanweisungen,
— die genehmigte Originalplan- beziehungsweise Block-

einteilung und
— die liickenlos nachgefiihrten Vermessungsskizzen.

4.2  Grundsiitze

4.21 Eindeutigkeit der Punktnumerierung:

Die Nummern sind den Punkten in eindeutiger Weise
zuzuordnen.

4.22 Numerierungseinheit:

Die Grenz- und Situationspunkte werden nach Einhei-
ten der Originalpldne oder blockweise numeriert.

4.23  Struktur der Punktnummern:

Die vollstindige Punktnummer setzt sich aus Leitzahl
und Einzelnummer von hochstens je 4 Ziffern zusam-
men. Leitzahl ist die Nummer desjenigen Originalplanes
oder Blockes, innerhalb dessen Perimeter der zu nume-
rierende Punkt liegt.

4.3 Regeln

4.31 Ubernahme von Punkten:

Zu iibernehmende Punkte sind zweckmissig zu ver-
schliisseln; die urspriinglichen Nummern und Bezeich-
nungen sind jedoch in den der Nachfiihrung unterlie-
genden Akten und Plinen anzumerken.

4.32 Randpunkte:

Fiir Punkte, die mehreren Pldnen beziehungsweise B1ok-
ken gemeinsam sind, gilt in der Regel die kleinste der
moglichen Leitzahlen.

4.33 Punkte ausserhalb des Vermessungsgebietes:

Die ausserhalb des Vermessungsgebietes gelegenen
Punkte erhalten in der Regel eine besondere, von der
Gemeindenummer abgeleitete Leitzahl.

4.34 Fixpunkte:

Fixpunkte konnen wie Grenzpunkte numeriert werden.
Eine Kennzeichnung durch besondere Ziffernkombina-
tionen ist freigestellt.

4.35 Situationspunkte:

Situationspunkte erhalten neben ihrer Leitzahl in der
Regel nur dann eine Einzelnummer, wenn diese fiir wei-
tere Rechenoperationen bendtigt wird (Endpunkt eines
Versicherungsmasses, exzentrischer Messpunkt usw.).
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5 Feldaufnahme

5.1  Messanlage

5.11 Fixpunktnetz:

Bei der Anlage des Fixpunktnetzes ist Riicksicht auf die
besonderen Bediirfnisse der Nachfiihrung zu nehmen;
die Netzdichte ist eng genug zu wéhlen, um die norma-
len Nachfiihrungsarbeiten mit einfachen Mitteln und un-
ter Vermeidung weitrdumiger Spannungen zu ermog-
lichen. Dies gilt insbesondere fiir Gebiete mit erwiesener
oder vermuteter Rutschung.

5.12 Fixpunktversicherung:

Die Fixpunkte oder eine angemessene Anzahl derselben
sind auf eindeutige, dauerhaft versicherte Punkte in gut
fundierten Objekten einzumessen, so dass schliissige
Lagekontrollen mit einfachen Mitteln ermoglicht wer-
den.

Fiir Versicherungskrokis ist vorzugsweise die Riickseite
der Stationsprotokolle zu beniitzen.

5.13 Grenzpunkt- und Situationspunktaufnahme:

Die Aufnahme der Grenzpunkte und der Situations-
punkte, die der Grenzfestlegung dienen, hat sich auf Fix-
punkte der unmittelbaren Nachbarschaft zu stiitzen. Na-
tiirliche Grenzen sind durch eine Folge von Geraden
anzunidhern.

5.2 Aufnahmeverfahren

5.21 Punkteinschaltung:

Neben den in der geltenden Instruktion und Anleitung
genannten Aufnahmeverfahren ist die Methode der
Punkteinschaltung zugelassen. Eine Gruppe benachbar-
ter Punkte wird in einem freien System polarer oder
orthogonaler Koordinaten aufgenommen und mittels
Ahnlichkeitstransformation in das System der Landes-
koordinaten eingeschaltet. Als Transformationspunkte
sind mindestens drei Anschlusspunkte mit bekannten
Koordinaten so auszuwidhlen, dass Extrapolationen die
Ausnahme bilden; Grenzpunkte diirfen nur an Fix-
punkte angeschlossen werden.

5.22 Andere Aufnahmeverfahren:

Andere als die in Ziffer 5.21 erwidhnten Aufnahmever-
fahren unterliegen der Bewilligungspflicht durch die Eid-
genossische Vermessungsdirektion.

5.3  Aufnahmekontrollen

5.31 Eigentumsgrenzen:

Grenzpunkte und jene Situationspunkte, die der Grenz-
festlegung dienen, sind zu kontrollieren.

5.32 Unabhingige Punktbestimmung:

Eine zweite, unabhingige Punktbestimmung ergibt die
beste Aufnahmekontrolle. Sie ist {iberall dort besonders
zu empfehlen, wo sie ohne zusitzliche Station bezie-
hungsweise Messlinie moglich ist.

5.33 Kontrollmasse:

Einfach bestimmte Grenzpunkte und Situationspunkte,
die der Grenzfestlegung dienen, sind durch mindestens
ein geeignetes Kontrollmass, gegebenenfalls zu einem
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zweckmissig gewdhlten exzentrischen Messpunkt, zu
kontrollieren.

5.34 Kontrolle durch Punkteinschaltung:

Die Anwendung der Punkteinschaltung ausschliesslich
zur Aufnahmekontrolle unterliegt keinerlei Einschrén-
kungen.

5.4  Stationsprotokoll

Fiir jeden Instrumentenstandort, der in die Nachfiihrung
iibernommen wird, ist ein eigenes Protokoll zu fiihren.
Inhalt und Gestaltung desselben richten sich nach den
Erfordernissen der automatischen Datenverarbeitung
und der Nachfiihrung. Die Eidgenossische Vermessungs-
direktion stellt zweckdienliche Vordrucke bereit.

6. Genauigkeitsanforderungen
6.1  Fehlergrenzen

Fiir Parzellarvermessungen mit Anwendung der auto-
matischen Datenverarbeitung haben die Feldmessungen
und die automatische Kartierung den besonderen, in den
Tabellen der amtlichen Fehlergrenzen festgelegten An-
forderungen zu geniigen. Treten dieselben gegenseitig in
Konkurrenz, so gilt die schéarfere Anforderung.

6.2  Genauigkeitsstufen

Die vermessungstechnischen Genauigkeitsanforderungen
sind nach den folgenden Umschreibungen auf die ver-
bindlichen Nutzungsplidne auszurichten:
Genauigkeitsstufe 1:

Siedlungsgebiete mit hoher Ausniitzungsziffer und ho-
hen Bodenpreisen

Genauigkeitsstufe 2:

Siedlungsgebiete mit niedriger Ausniitzungsziffer und
Bauentwicklungsgebiete

Genauigkeitsstufe 3:

Landwirtschaftsgebiete und Erholungsgebiete in der
Néhe von Siedlungen sowie Nutzwald

Genauigkeitsstufe 4:

Alpwirtschaftszonen und Wald in Berggebieten und
Steilhdngen

7. Koordinatenberechnung
7.1  Grundlagen

Als verbindliche Grundlagen der Koordinatenberech-
nung gelten die Angaben im Verzeichnis gemdss Zif-
fer 3.3.

7.2  Fixpunktberechnung

7.21 Auséleichungsverfahren:

Die aus den unmittelbaren Messungen berechneten Ko-
ordinaten und Hohen der Polygonpunkte und anderer
Fixpunkte sind moglichst widerspruchsfrei in das vorge-
gebene Fixpunktnetz einzupassen. Die Eidgensssische
Vermessungsdirektion bestimmt die zugelassenen Aus-
gleichsverfahren.

Zugsverknotungen sind der Einzelzugsausgleichung vor-
zuziehen; die strenge Ausgleichung des ganzen Netzes
oder gegebenenfalls der Teilnetze ist anzustreben.

v
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7.22 Fixpunktnetzplan:

Die Lage der Fixpunkte und ihrer geometrisch wirksa-
men Bestimmungselemente sind im Fixpunktnetzplan
darzustellen, gegebenenfalls mit Angabe der Berech-
nungsfolge von Knotenpunkten und Einzelziigen.

7.23 Darstellung der Polygonpunktberechnung:

Die Polygonpunktberechnung ist im Format A4 darzu-
stellen und hat wenigstens zu enthalten:

— die Zugsnummern beziehungsweise Maschennummern
der Polygone,

die Anschlusspunkte fiir den Lage- und den Hohen-
anschluss,

die der Punktberechnung zugrundeliegenden Feldmes-
sungen und

die ausgeglichenen Lagekoordinaten und Hohen der
Polygonpunkte.

7.3  Berechnung und Kontrolle
der Grenzpunkte und Situationspunkte

7.31 Numerierte Punkte:

Von allen numerierten Punkten, auch von den nicht ein-
zeln numerierten Situationspunkten, sind die Landes-
koordinaten zu berechnen. Jedem Punkt darf endgiiltig
nur ein einziges Koordinatenpaar zugeordnet sein.

7.32 Automatische Punktkontrolle:

Automatisch ablaufende schliissige Punktkontrollen sind
ausschlaggebend fiir die Zuverldssigkeit des Vermes-
sungswerkes. Sie haben fiir jeden Punkt zu priifen, ob
die Messanlage und die Genauigkeit den Vorschriften
geniigen.

7.33 Mehrfach aufgenommene Punkte:

Fiir mehrfach und unabhingig aufgenommene Punkte
werden die endgiiltigen Landeskoordinaten durch das
arithmetische Mittel jener Einzelbestimmungen festge-
legt, welche den Genauigkeitsanforderungen gentigen.

7.34 Einrechnung von Grenzpunkten:

Punkte, die auf einer Geraden oder auf einem Kreis-
bogen liegen sollen, sind in diese einzurechnen. Als end-
giiltige Koordinaten gelten die Ergebnisse der Einrech-
nung, wobei diese nicht um mehr als die Toleranz fiir
unabhingige Punktbestimmungen von den Ergebnissen
der Feldaufnahme abweichen diirfen.

7.35 Kontrollen durch Punkteinschaltung;:

Bei Lagekontrollen durch Punkteinschaltung sind sdmt-
liche zu kontrollierende Punkte als Anschlusspunkte
(Transformationspunkte) zu behandeln. Die Punkte gel-
ten als kontrolliert, wenn alle Einzelwiderspriiche inner-
halb der Fehlergrenzen fiir die Nachbargenauigkeit lie-
gen.

7.36  Kontrollmasse:

Die im Felde gemessenen Kontrollmasse sind numerisch
mit den aus den endgiiltigen Koordinaten berechneten
Strecken zu vergleichen. Sie haben die Anforderungen
der Nachbargenauigkeit zu erfiillen.

Die Kontrollmasse werden in der Regel nicht zu Koordi-
natenverbesserungen herangezogen.
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7.4  Klassierung der Punkte

Jeder Punkt numerischer Parzellarvermessungen ist nach
Massgabe seiner Bestimmung und der tatsdchlich und
erfolgreich ausgefiihrten rechnerischen Kontrollen einer
der nachfolgend genannten Bestimmungsklassen zuzu-
ordnen und mit deren Nummer zu kennzeichnen:

— Klasse 1: Bestimmung und Kontrolle trigonometrisch
oder mit Prizisionspolygonzug und strenger Ausglei-
chung nach der Methode der kleinsten Quadrate.

— Klasse 2: Bestimmung und Kontrolle mittels Polygon-
zug und Ausgleichung nach vereinfachtem Verfahren.

— Klasse 3: Bestimmung und Kontrolle durch mehr-
fache Punktaufnahme und Ausgleichung durch Mittel-
bildung der Koordinaten.

— Klasse 4:

— einfache Bestimmung und Kontrolle entweder durch
Punkteinschaltung oder mit mindestens einem ge-
eigneten Kontrollmass sowie

— indirekte Bestimmung durch rechnerische Ablei-
tung der Koordinaten von mindestens zwei kontrol-
lierten Punkten.

— Klasse 5: einfache Bestimmung ohne unabhdngige

Lagekontrolle.

— Klasse 6: Bestimmung durch kontrollierte Planab-
griffe.

In Fillen, wo die Klassierung des Punktes nicht automa-
tisch erfolgt, ist sie manuell durchzufiihren.

7.5  Genauigkeitsnachweis
7.51 Allgemein

Die Verifikationsorgane sind zur Einsichtnahme in die
Berechnungsakten, Fehlermeldungen und Mangellisten
ermichtigt. Die kantonale Vermessungsaufsicht bestimmt
die Darstellungsform der nachstehend aufgefiihrten Ge-
nauigkeitsnachweise:

7.52 Zugsprotokoll:

Uber jeden giiltig berechneten Polygonzug ist ein Zugs-
protokoll zu fiihren, welches Auskunft gibt iiber:

den Zugstyp (Art des Abschlusses, Berechnungsfolge
im Netz, Genauigkeitsstufe),

die Zugslédnge,
die Anzahl der Neupunkte und

die Abschlussfehler und ihre Toleranzen jeweils mit
Angabe der erreichten Genauigkeit in Prozenten.

7.53 Netzprotokoll:

Werden das Fixpunktnetz oder Teile davon streng aus-
geglichen, so sind alle Verbesserungen in Form von Ab-
rissen mit Angabe der linearen Abweichung nachzuwei-
sen.

|

7.54 Mehrfache unabhingige Punktbestimmungen:

Von den bei der Lagebestimmung aufgetretenen Wider-
spriichen sind die Anzahl, der Durchschnitt und die To-
leranz anzugeben. e 3

7.55 Kontrollmassvergleich: -
Jede beim Kontrollmassvergleich auftretende Differenz
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ist in Prozenten ihrer Toleranz auszudriicken; anzugeben
sind die Anzahl Differenzen und der Durchschnittswert
der Prozente.

7.56 Punkteinschaltungen:

Von den bei der Kontrolle durch Punkteinschaltung auf-
tretenden Einzelwiderspriichen oder den daraus stations-
weise berechneten mittleren Fehlern sind die Anzahl,
der Durchschnittswert und die Toleranz anzugeben.

8. Flichenberechnung

8.1  Allgemein

In numerischen Vermessungswerken sind die Flachen
der Grundstiicke und zur Kontrolle die Inhalte der Ori-
ginalpldne aus den endgiiltigen Grenzpunktkoordinaten
zu berechnen; die auf Quadratmeter gerundeten Grund-
stiicksflachen bilden die Grundlage fiir alle endgiiltigen
Flichenangaben.

8.2  Parzellendefinitionen und Flachenkontrollen

Die zu berechnenden Parzellenflachen sind in Uberein-
stimmung mit dem im Originalplan dargestellten Grenz-
verlauf durch Angabe der Reihenfolge der Grenzpunkte
und der Art ihrer Verbindungen numerisch zu definie-
ren. Als Verbindungen sind nur Geraden und Kreisbo-
gen zugelassen; gekriimmte Grenzen sind durch eine
Folge von Kreisbogenstiicken zwischen je zwei aufeinan-
derfolgende Grenzpunkte anzunidhern. Es sind zwei
Kontrollen durchzufiihren:

— Jedes Grenzlinienelement muss in seinen beiden an-
stossenden Fldachen iibereinstimmend definiert sein.

— Aus den Definitionen und den entsprechenden Grenz-
punktkoordinaten ist eine Kontrollzeichnung auf
transparentem Trédger automatisch zu erstellen. Diese
ist mit der rechtsverbindlichen Vermessungsgrundlage
zu vergleichen und hat mit dem Originalplan inner-
halb der Zeichengenauigkeit iibereinzustimmen.

Diese Kontrollen ersetzen die vorgeschriebene unabhéan-
gige zweite Flachenberechnung.

8.3  Flichenberechnung

und Flichenberechnungsprotokoll

Die endgiiltigen Grenzpunktkoordinaten und die liicken-
los kontrollierten Flachendefinitionen bilden die Grund-
lagen der Flachenberechnung und sind im Sinne eines
Flachenberechnungsprotokolls direkt aus den Rechen-
speichern in Klarschrift zu reproduzieren. Die jeweils
durch die Sehne und das Kreisbogenstiick zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Grenzpunkten gebildeten Kreis-
abschnittsflichen sind im Fldachenberechnungsprotokoll
anzumerken. Als Ergebnisse der Flachenberechnung
sind die folgenden Fldchenmasse planweise und mit
ihren ungerundeten und gerundeten Werten iibersicht-
lich zu tabellieren:

— die Grundstiicksfldachen,
— die Summe der Grundstiicksflachen und
— die Originalplanfléche.
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Als Bestitigung des erfolgreich durchgefiihrten Grenz-
linientests gemass Ziffer 8.2 muss die Summe der Grund-
stiicksflachen eines Planes in voller Rechenschérfe mit
dem Planinhalt iibereinstimmen.

8.4  Berechnung der Nutzungsfliichen

Die Art der Berechnung der Nutzungsflachen ist freige-
stellt.

9. Erstellung der Originalpliine und Handrisse

9.1 Allgemein

Die automatische Kartierung umfasst den Punktauftrag,
das Vorzeichnen der Originalpldne in Bleistift oder das
Reinzeichnen derselben in Tusche, mittels Gravur oder
Lichtzeichnung. Der Handriss ist zum Nummernplan zu
erginzen; er hat alle fiir die rationelle Anlage und
Durchfiihrung von Nachfiihrungsvermessungen notwen-
digen Angaben zu enthalten.

9.2  Automatischer Punktauftrag

Punkte, deren Landeskoordinaten automatisch berech-
net und kontrolliert wurden, sind mit Automaten aufzu-
tragen. Zur Vermeidung von Verwechslungen sind ex-
zentrische Messpunkte, nicht versicherte Stationspunkte
und andere Punkte ohne bleibende Bedeutung wegzu-
lassen. Jeder nachtragliche Punktauftrag von Hand ist
unabhingig zu kontrollieren, selbst wenn die verwende-
ten Koordinaten bereits kontrolliert wurden.

9.3 Automatische Zeichnung

Fiir die automatische Zeichnung sind die der giiltigen
Flachenberechnung zugrundeliegenden Definitionen zu
verwenden.

9.4  Zeichen- und Schriftnormen fiir Originalpline

Die bisherigen Zeichen- und Schriftvorlagen fiir Origi-
nalpldne sind mit folgenden Anpassungen und Ergin-
zungen verbindlich:

— Schriften und Zahlen innerhalb des Planspiegels sol-
len, soweit sie nicht durch das zu bezeichnende Ob-
jekt richtunggebunden sind, parallel zu den Netzlinien
nach Norden orientiert werden. Fiir Titel und Rand-
beschriftungen gelten die bestehenden Vorlagen.

— Grenz- und Situationspunktnummern sind in der Re-
gel nicht in die Originalplédne einzutragen.

9.5 Zeichen- und Schriftnormen fiir Handrisse

Die bisherigen Zeichen- und Schriftvorlagen fiir Hand-
risse sind mit folgenden Anpassungen und Ergénzungen
verbindlich:

— Die Punktnummern sind in senkrechter, nach Norden
orientierter Blockschrift darzustellen.

— In Geraden und Kreisbogen eingerechnete Grenz-
punkte sind mit dem ehemaligen Geradezeichen als
Einrechnungssignatur zu versehen.

— Die Kreisradien brauchen nicht im Handriss ange-
merkt zu werden, wenn sie an anderer Stelle zweck-
maéssiger registriert werden konnen.
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— Bei fehlenden Assekuranznummern konnen die Ge-
biude, soweit notwendig, mit Kennummern bezeich-
net werden.

— Auf den Ubertrag der Polarstrahlsignaturen und der
Konstruktionsmasse von Gebduden, Anbauten usw.
aus den Vermessungsskizzen und Feldbiichern in die
Handrisse kann im Einvernehmen mit der kantonalen
Vermessungsaufsicht verzichtet werden.

10. Numerische Verzeichnisse

10.1 Allgemein

Ergénzend zu den graphischen Darstellungen sind we-
nigstens die nachfolgend aufgefiihrten Daten in Form
von besonderen, auf die Anforderungen der Nachfiih-
rung ausgelegten Verzeichnisse auszudrucken und gege-
benenfalls automatisch abrufbar zu speichern:

— Die Nummern, die Bestimmungsklassen, die Lage-
koordinaten und gegebenenfalls die Hohen der Poly-
gonpunkte, Grenzpunkte und Situationspunkte,

— die Definitionen der Grundstiicke,

— die Grundstiicksflichen und, sofern zweckmdssig, ihre
Kreisabschnittsflichen,

— die Gesamtfldche des Vermessungsgebietes mit Unter-
teilung nach Nutzungsfldchen.

10.2 Speicherung der Verzeichnisse
fiir vollautomatische Nachfiihrung

Fiir die nachfiihrungsgerechte Speicherung der numeri-
schen Ergebnisse auf automatenkonformen Datentragern
sind die in der Nachfiihrung eingesetzten programmier-
baren Rechenautomaten mitbestimmend. Die kantonale
Vermessungsaufsicht trifft die Wahl der Speichermedien
und bestimmt die inhaltliche Gliederung der numeri-
schen Verzeichnisse.

10.3 Ausfertigung der Verzeichnisse in Klarschrift
fiir manuelle Dateneingabe

Bei Ausfertigung numerischer Verzeichnisse in Klar-
schrift empfiehlt es sich, geeignete Priifsummen zu bil-
den und anzumerken. Sie dienen zur automatischen
Kontrolle der manuellen Dateniibertragung in den Rech-
ner.

Fiir die Darstellung der numerischen Daten in Klar-
schrift wird zweckmassig die nachstehende Gliederung
gewiahlt. Die einzelnen Verzeichnisse sind im Format A4
oder A5 auszufertigen.

10.31 Fixpunktverzeichnis:

Das Verzeichnis der Fixpunkte ist nach Numerierungs-
einheiten gegliedert und nach aufsteigenden Punktnum-
mern geordnet. Es enthélt mit Ausnahme der Triangu-
lationspunkte I. bis IV.Ordnung alle Fixpunkte mit
Nummer, Bestimmungsklasse, Lagekoordinaten, Hohe
und Priifsumme.

10.32 Grenzpunktverzeichnis:

Das Verzeichnis der Grenzpunkte wird grundstiicksweise
angelegt und nach aufsteigenden Grundstiicksnummern
geordnet. Es entsteht aus dem Fldchenberechnungspro-
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tokoll und enthilt die Nummernfolge, die Bestimmungs-
klassen, die Lagekoordinaten und die Priifsummen der
Grenzpunkte, ferner die Kreisradien, Segmentfldchen
und Grundstiicksflachen.

Die Flachenangaben sind zur Vereinfachung der Fli-
chenberechnung bei Nachfiihrungsarbeiten auf Quadrat-
zentimeter anzugeben.

10.33 Situationspunktverzeichnis:

Das Situationspunktverzeichnis enthilt alle Situations-
punkte und ist nach Numerierungseinheiten unterteilt;
innerhalb jeder Einheit sind die einzelnumerierten
Punkte nach aufsteigenden Nummern geordnet, die an-
deren Punkte nach wachsenden Y-Koordinaten. Von al-
len Punkten sind die Nummer, die Bestimmungsklasse
und die Lagekoordinaten anzugeben sowie von den ein-
zelnumerierten Punkten zusitzlich die Priifsumme.

10.34 Arealstatistik:

Die arealstatistische Tabelle enthdlt die Unterteilung des
Vermessungsgebietes nach Nutzungsflachen.

11.  Register
11.1  Aligemein

Die automatische Erstellung der Register umfasst das
Liegenschaftenregister, das Eigentiimerregister und ge-
gebenenfalls die Giiterzettel.

11.2 Liegenschaftenregister

Das Liegenschaftenregister ist nach aufsteigenden Grund-
stiicksnummern geordnet und nennt fiir jedes Grund-
stiick dessen Eigentiimer mit Namen, Eigentiimernum-
mer und Wohnort, ferner die Eigentumsform, das Datum
der Erhebung beziehungsweise die Daten allfélliger
Handédnderungen sowie die Grundstiicksfldche, die Nut-
zungsarten mit zugehorigen Nutzungsflachen, die Lokal-
namen und die Mutationsnummer mit Datum der Fli-
chenédnderungen. Mit der angemerkten Plannummer und
der Nummer aus der bisherigen grundbuchlichen Ein-
richtung, wie zum Beispiel des Hypothekenbuches, stellt
es die Verbindung zwischen Planwerk und Grundbuch
sicher. Bei subjektiv-dinglichen Eigentumsverkniipfun-
gen tritt an die Stelle des Grundeigentiimers die Num-
mer des berechtigten Grundstiickes.

Die Verwendung der AHV-Nummern anstelle frei ge-
wihlter Eigentiimernummern bietet Vorteile bei kiinfti-
gen Nachfiihrungsarbeiten.

11.3 Eigentiimerregister

Das Eigentiimerregister ist nach den Namen der Grund-
eigentiimer alphabetisch geordnet und enthélt ausser
ihrem Wohnort die Nummern und die Plannummern der
in ihrem FEigentum stehenden Grundstiicke mit den
Nummern allfélliger Verkniipfungsparzellen sowie die
jeweilige Eigentumsform.

11.4 Vordrucke

Die Eidgenossische Vermessungsdirektion stellt Vor-
drucke fiir die Register bereit. Mit Bewilligung der Eid-
genossischen Vermessungsdirektion konnen die Kantone
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eigene Vordrucke mit erweitertem Inhalt verwenden. Die
Register sind vorzugsweise in Form von Karteien anzu-
legen.

11.5 Giiterzettel

Um den Grundeigentiimern die Wahrung ihrer Rechte
zu erleichtern und sie gleichzeitig iiber die Ergebnisse
der Parzellarvermessung zu benachrichtigen, kann ihnen
ein Auszug aus dem Vermessungswerk ausgehdndigt
werden. Die Giiterzettel enthalten fiir jeden Grundeigen-
timer die Zusammenstellung der ihm zugeschriebenen
Grundstiicke mit Angabe der Plannummer, der Grund-
stiicksnummer, der Eigentumsform, des Flichenmasses
und der Nutzungsart.

Die Giiterzettel sind nur auf Anordnung der Vermes-
sungsbehorden anzufertigen. Sie konnen durch Kopien
oder Duplikate des Liegenschaftenregisters ersetzt wer-
den.

12.  Abgabe numerischer Parzellarvermessungen
12.1 Stand der Nachfiihrung

Alle Pliane und Akten numerischer Parzellarvermessun-
gen sind auf den Zeitpunkt der endgiiltigen Ubergabe an
die Vermessungsbehdorden vollstandig nachzufiihren.

12.2 Abzuliefernde Pline und Akten

Der Nachfiihrung unterliegen:

1. Numerierungslegende und Verschliisselungsanwei-
sungen
2. Originalplaneinteilung, vorzugsweise auf Kopie des
Ubersichtsplanes

3. Stationsprotokolle beziehungsweise Messlinienpro-

tokolle, geordnet nach aufsteigenden Stations- be-

ziehungsweise Messliniennummern, in Ordnern

Polygonpunktberechnung

Fixpunktnetzplan mit Blatteinteilung auf reissfestem

transparentem Zeichnungstrager

Verzeichnis der Fixpunkte

Verzeichnis der Grenzpunkte

Originalpldne auf masshaltigem Zeichnungstriager

Originalplanpausen auf reissfestem transparentem

Zeichnungstrager

10. Handrisse auf reissfestem transparentem Zeich-
nungstrager

11. Numerischer Grenzbeschrieb der Parzellen (gegebe-
nenfalls in Verbindung mit dem Verzeichnis der
Grenzpunkte)

12. Liegenschaftenregister, gegebenenfalls im Doppel

13. Eigentiimerregister, gegebenenfalls im Doppel

14. Arealstatistische Tabelle
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Dokumentationsakten:

15. Kurzbeschreibung der verwendeten Programme

16. Vermessungsskizzen und Feldhandrisse

17. Feldbiicher und Skizzen mit speziellen Feldmessun-
gen oder Gebdudeeinmessungen

18. Genauigkeitsnachweis fiir die Fixpunktbestimmung

19. Genauigkeitsnachweis fiir die Grenzpunktbestim-
mung o
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20. Verzeichnis der Situationspunkte

21. Flachenberechnungsprotokoll

22. Kontrollzeichnung zur Parzellendefinition, gefaltet
auf A4 in Sammelmappe

23. Flachenberechnung der Nutzungsarten

24. Giiterzettel, fakultativ

25. Zusammenstellung der Abrechnungselemente

26. Bescheinigung der zustdndigen Behorde iiber die er-
folgte Offentliche Planauflage mit Verzeichnis der
streitigen Grenzen

27. Technischer Bericht des Unternehmers iiber den
Gang der Arbeiten

Datentréger:

28. Automatenkonforme Datentridger, Form und Inhalt
gemdss Werkvertrag

13.  Nachfiihrung
13.1 Aligemeine Bestimmungen

Fiir die Anwendung der automatischen Datenverarbei-
tung in der Nachfiihrung gelten, soweit im folgenden
keine besonderen.Bestimmungen getroffen sind, die glei-
chen Grundsitze, Regeln und Genauigkeitsforderungen
wie fiir die Erstellung des Originalwerkes.

13.2 Besondere Bestimmungen

13.21 Wiederherstellung und Neubestimmung von Fix-
punkten:

Die Fixpunkte sind mit Hilfe der Riickversicherungen zu
kontrollieren und wiederherzustellen; ist dies nicht mog-
lich, so sind sie von den nichstgelegenen Fixpunkten aus
mit Polygonziigen oder Punkteinschaltungen zu bestim-
men. Bei Polygonziigen mit vier oder weniger Neupunk-
ten kann der Winkelausgleich weggelassen werden; jeder
Winkelabschlussfehler ist jedoch auszuweisen und bei
Toleranziiberschreitung auf grobe Messfehler zu unter-
suchen.

13.22 Messanlage:

Die Nachfiihrungsvermessungen sind auf benachbarte
Fixpunkte abzustiitzen; fehlen solche, so ist das Fix-
punktnetz entsprechend zu ergidnzen.

Fiir Rekonstruktionen sind vorzugsweise die Original-
messungen heranzuziehen.

13.23 Flachenberechnung der Grundstiicke:

Rundungsdifferenzen, wie sie bei Flachenberechnungen
aus Grenzpunktkoordinaten gegeniiber den Ausgangs-
flaichen auftreten konnen, sind in den Flachenberech-
nungsdokumenten auszuweisen und als solche zu be-
zeichnen. Die kantonale Vermessungsbehorde bestimmt
die Art der Beriicksichtigung fiir Register, Grundbuch
und Arealstatistik.

13.24 Grenzdnderungen ohne vorgédngige Vermarkung:

Messurkunden (Mutationstabellen), die Grenzénderun-
gen zum Gegenstand haben, welche sich nicht auf eine
instruktionsgemésse Vermarkung stiitzen, sind mit der
Anmerkung «Ohne Vermarkung» zu versehen. Solche
Grenzen sind innert niitzlicher Frist und von Amtes we-

gen ordnungsgemass zu vermarken. )
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13.25 Besonderes Vorgehen in Rutschungsgebieten:

In Gebieten mit erwiesener Rutschung sind alle Nach-
fithrungsvermessungen auf kontrollierte identische Fix-
punkte, Grenzpunkte oder Situationspunkte der unmit-
telbaren Nachbarschaft abzustiitzen. Eine Verminderung
der Anforderungen an die Messgenauigkeit ist nicht zu-
lassig. Die Betrdge, um welche die kontrollierten Feld-
messungen die Genauigkeitsgrenzen iiberschreiten, sind
als relative Lageverschiebungen auszuweisen. Sie bilden
die Grundlage fiir die Interpolation der Koordinaten der
Neupunkte zwischen diejenigen der Bezugspunkte, deren
vorgegebene Koordinaten nicht verdndert werden diir-
fen. Fiir alle Folgearbeiten, wie Kartierung, Flachenbe-
rechnung usw., sind die derart interpolierten Koordina-
ten massgebend.

Bei Rekonstruktionen ist sinngemiss vorzugehen. Mess-
urkunden (Mutationstabellen) iiber diese Gebiete sind
mit einer entsprechenden Anmerkung zu versehen.

14.  Ubergangs- und Schlussbestimmungen
14.1 Laufende Parzellarvermessungen

Parzellarvermessungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Weisungen in Ausfithrung begriffen sind,
" konnen nach den Bestimmungen des Werkvertrages zu
Ende gefiihrt werden; die Anpassung an diese Weisun-
gen ist jedoch anzustreben.

14.2 Laufende Nachfiihrungen

Uber die Anwendung der automatischen Datenverarbei-
tung fiir die Nachfithrung von Parzellarvermessungen
entscheidet die kantonale Vermessungsaufsicht im Ein-
vernehmen mit der Eidgendssischen Vermessungsdirek-
tion.

14.3 Umarbeitung bestehender Vermessungswerke

Uber die Anwendung der automatischen Datenverarbei-
tung fiir die Umarbeitung bestehender Vermessungs-
werke entscheidet die kantonale Vermessungsaufsicht
im Einvernehmen mit der Eidgendssischen Vermessungs-
direktion.

14.4 Schlussbestimmungen

Diese Weisungen treten am 1. Januar 1975 in Kraft.
Gleichzeitig werden die «Richtlinien fiir die Anwendung
der automatischen Datenverarbeitung in der Grundbuch-
vermessung», herausgegeben von der Eidgendssischen

* Vermessungsdirektion im Juli 1966, aufgehoben.

Bern, den 28. November 1974

Eidgenossisches
Justiz- und Polizeidepartement
Furgler

Weisungen fiir die Vervielfiltigung und
Nachfiihrung des Ubersichtsplanes bei
Grundbuchvermessungen

(Ausfiihrungsbestimmungen des Eidgendssischen
Justiz- und Polizeidepartements)

(Vom 28. November 1974)

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement er-
gdnzt die Anleitung vom 24. Dezember 1927 fiir die Er-
stellung des Ubersichtsplanes bei Grundbuchvermessun-
gen und

beschliesst:

A. Allgemeines

Art. 1

Vom Originaliibersichtsplan wird eine nachzufiihrende
Vervielfaltigungsgrundlage — im folgenden Originalpause
genannt — erstellt. Von dieser werden Kopien in einer
von Fall zu Fall festzusetzenden Zahl angefertigt.

Fiir die Erstellung und Nachfiihrung der Originalpausen
sind die folgenden Bestimmungen und zugehdrigen
Zeichnungsvorlagen massgebend.

Art. 2

Mehranforderungen oder Vereinfachungen der Kantone
oder Gemeinden gegeniiber den vorliegenden Weisungen
bediirfen der Zustimmung der Eidgendssischen Vermes-
sungsdirektion. Mehranforderungen fallen bei der Be-
messung der Kostenanteile des Bundes ausser Betracht.
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B. Organisation

Art. 3
Aufgaben der kantonalen Vermessungsaufsicht sind:
a) die Leitung, Uberwachung und Priifung aller Arbeiten;

b) die Erstellung und Nachfiihrung der Originalpausen
beziehungsweise die Vergebung dieser Arbeiten;

c) die Vervielfdltigung der Originalpausen und die Ab-
gabe von Kopien;

d) die Aufbewahrung und Erhaltung der Originalpausen.

Die kantonale Vermessungsaufsicht kann einzelne dieser
Obliegenheiten an Dritte iibertragen. Diesbeziigliche
Vertrdage und Dienstanweisungen unterliegen der Geneh-
migung durch die Eidgenossische Vermessungsdirektion
(Art. 5 der Verordnung iiber die Grundbuchvermessung
vom 12. Mai 1971).

Die zeitliche Durchfiihrung wird im jahrlich zwischen
der Eidgendssischen Vermessungsdirektion und der kan-
tonalen Vermessungsaufsicht zu vereinbarenden Vermes-
sungsprogramm geordnet.

C. Erstellung der Originalpause

Art. 4

Die Originalpause wird in der Regel im Massstab des
Originaliibersichtsplanes 1:10 000 oder 1:5000 erstellt.
Bei der Festsetzung des Massstabes der Originalpause ist
die wirtschaftliche Bedeutung des Gebietes zu beriick-
sichtigen.

Art. 5
Die kantonale Vermessungsaufsicht setzt mit dem Vor-
behalt der Genehmigung durch die Eidgendssische Ver-

59



	Weisungen für die Anwendung der automatischen Datenverarbeitung in der Parzellarvermessung

